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 STELLUNGNAHME DER STRASSENBAUVERWALTUNG   

 

Name des Betroffenen bzw. 

Bezeichnung der Dienststelle 

oder Firma 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 33 

Wohnort bzw. Dienst- oder 

Firmensitz 

Karlsruhe 

Grundstück  Flst. Nr.  

Gemarkung  

 

zu Seite und Abs. Stellungnahme 

S. 1 In den Fließgewässern wurde keine spezielle Untersuchungen zur Fischfauna 

('Bestandsaufnahme aller betroffener Gewässer hinsichtlich Fischfauna') 

durchgeführt, da diese nicht in einem erheblichen Maße von der geplanten 

Maßnahme betroffen sind. Auswirkungen auf dort ggf. vorkommende Fische 

konnten – auch in Rücksprache mit dem RK KA (Abstimmung mit Herrn 

Hartmann durch Telefonat in 2009 sowie ergänzende Besprechung am 

20.02.2012) – ausgeschlossen werden.  

Die Befischung der vom Eingriff betroffenen alten Albschlute mittels 20 

Kleinfischreusen im Zuge von Amphibienerfassungen ergab keine Hinweise 

auf Fischvorkommen.  

In der Nachbesprechung am 27.02.2012 zwischen Herrn Hartmann und Herrn 

Kluike wurde dieses Ergebnis nochmal besprochen: Herr Hartmann akzeptierte 

dieses Ergebnis; eine Plausibilitätsprüfung durch das RP, Ref. 33 kann somit 

entfallen. 

S. 2 Auch die Einschätzung der Baustellenaktivität hinsichtlich der Eingriffs-

erheblichkeit wurde im Vorfeld der Planung mit dem Ref. 33 abgestimmt 

(Mailkontakt Frau Noll und Herr Hartmann vom 06.02.2009, siehe Anhang); 

das Ref. 33 hat damals die Meinung vertreten, dass die möglichen 

Beeinträchtigungen (zumindest für die im FFH-Gebiet geschützten Arten) nicht 

erheblich sind. 

Auflagen: 

Die Auflagen können überwiegend beachtet werden. Die Auflage unter b) wird 

abgelehnt, da keine Beeinträchtigungen für zu schützende Fischarten zu 

erwarten sind.  
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